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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99006028261000, 99006053006000

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Mutterschutz; Mitteilung über die Beschäftigung einer
schwangeren oder stillenden Frau

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Anzeige, Benachrichtigung, Meldung, Mitteilung,
Mutterschutz, Schwangerschaft

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
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Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am 14.01.2025

Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales

Handlungsgrundlage http://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__27.
html
http://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__27.
html
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__28
.html
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__28
.html

Teaser Wenn eine Ihrer Mitarbeiterinnen, Schülerinnen oder
Studentinnen Ihnen mitgeteilt hat, dass sie schwanger
ist oder stillt, müssen Sie dies dem zuständigen
Gewerbeaufsichtsamt mitteilen.

Volltext Hat Sie Ihre Mitarbeiterin darüber informiert, dass sie
schwanger ist oder stillt, haben Sie als Arbeitgeber das
zuständige Gewerbeaufsichtsamt über die
Beschäftigung der schwangeren oder stillenden
Arbeitnehmerin umgehend mit Namen und
Beschäftigungsdaten der Frau zu benachrichtigen.  
  
Gleiches gilt für Schulen und Hochschulen. Diese
haben dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt ihre
schwangeren oder stillenden
Schülerinnen/Studentinnen**** zu melden, sofern sie
an verpflichtend vorgegebenen
Ausbildungsveranstaltungen teilnehmen oder ein
verpflichtend vorgegebenes Praktikum absolvieren.

Wir empfehlen in der Mitteilung an das zuständige
Gewerbeaufsichtsamt auch Angaben über die Art und
den zeitlichen Umfang der Beschäftigung bzw.
(hoch-)schulischen Ausbildung der schwangeren oder
stillenden Frau zu machen. Dies erspart gegebenenfalls
Rückfragen des Gewerbeaufsichtsamtes.

Darüber hinaus ist das zuständige
Gewerbeaufsichtsamt auch zu benachrichtigen, wenn
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Sie als Arbeitgeber beabsichtigen, eine schwangere
oder stillende Frau an Sonn- und Feiertagen oder mit
getakteter Arbeit zu beschäftigen.

Die Beschäftigung einer schwangeren oder stillenden
Frau nach 20 Uhr ist grundsätzlich nicht zulässig. Wenn
Sie als Arbeitgeber beabsichtigen, eine schwangere
oder stillende Frau bis 22 Uhr zu beschäftigen, müssen
Sie hierfür eine Genehmigung bei der Gewerbeaufsicht
beantragen.   
Der Antrag kann online im Zuge der Mitteilung über die
Beschäftigung bzw. Tätigkeit einer schwangeren oder
stillenden Frau erfolgen.

Auch Schulen bzw. Hochschulen, die eine schwangere
oder stillende Schülerin bzw. Studentin in der
Nachtzeit zwischen 20 Uhr und 22 Uhr oder an Sonn-
und Feiertagen beschäftigen, haben dies der
Gewerbeaufsicht mitzuteilen. Eine zusätzliche
Genehmigungspflicht besteht bei Nachtarbeit nicht.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen Ihre Mitarbeiterin, Schülerin oder Studentin hat Sie
über ihre Schwangerschaft oder Stillzeit informiert.

Kosten keine

Verfahrensablauf Die Mitteilung über die Beschäftigung bzw. Tätigkeit
einer schwangeren oder stillenden Frau hat an das
Gewerbeaufsichtsamt bei der für den
Beschäftigungsort bzw. Ausbildungs- und Studienplatz
der schwangeren oder stillenden Frau regional
zuständigen Bezirksregierung online zu erfolgen (siehe
unter "Online-Verfahren").

Bearbeitungsdauer

Frist Die Mitteilung hat umgehend nach Bekanntgabe der
Schwangerschaft oder Stillzeit durch die Mitarbeiterin
an den Arbeitgeber oder bei einer Schülerin/Studentin
an die Schule/Hochschule zu erfolgen. Wurde die
Schwangerschaft bereits gemeldet, ist eine zusätzliche
Mitteilung der Stillzeit nicht mehr notwendig.

weiterführende
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Informationen https://www.gewerbeaufsicht.bayern.de/arbeitsschutz/
sozialer_arbeitsschutz/mutterschutz/
https://www.gewerbeaufsicht.bayern.de/arbeitsschutz/
sozialer_arbeitsschutz/mutterschutz/
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/G
efaehrdungsbeurteilung/_functions/BereichsPublikatio
nssuche_Formular.html?nn=98b2f649
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/G
efaehrdungsbeurteilung/_functions/BereichsPublikatio
nssuche_Formular.html?nn=98b2f649
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/lei
tfaden-zum-mutterschutz-121860
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/lei
tfaden-zum-mutterschutz-121860

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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